
MA-Netze-DiReKT – Universität Würzburg
12. November 2018:

Die neuen europäischen Regeln zum Datenschutz
– wie groß ist die Herausforderung für KMU?" 



• 2013 gegründet von der Bundesregierung

• gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts 

• unabhängig – neutral – öffentlich finanziert

• Diskussionsplattform zur Datenpolitik

• Informationsplattform zur Umsetzung des Datenschutzrechts



• öff. Veranstaltungen

• stakeholder-Dialoge



WISSENSCHAFT UND ÖFFENTLICHKEIT 

• Nov. 2018  Schriftenreihe

DATENDEBATTEN

Band III: Dateneigentum und Datenhandel

erscheint im November 2018

https://www.stiftungdatenschutz.org/themen/buchreihe-datendebatten/


WISSENSCHAFT UND ÖFFENTLICHKEIT 

• Okt 2018  Journalistenpreis

für ausgewogene

Berichterstattung 

zum Datenschutz

• Bundesstiftung 

seit 2014 aktiv  

bei Twitter

https://www.stiftungdatenschutz.org/themen/journalistenpreis/
https://twitter.com/DS_Stiftung
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Neuauflage 2018 - Datenschutz im Betrieb

Aufklärung zur DSGVO 

https://www.stiftungdatenschutz.org/themen/aufklaerungsbroschueren/




• gibt es Datenschutz erst seit dem 25. Mai dieses Jahres ?

• DSGVO meint Evolution, nicht Revolution

• vieles ist nun „nur“ noch etwas strenger als früher

– aber in der ganzen EU gleich

• Bundesdatenschutzgesetz von 1977 

• EU-Datenschutzrichtlinie von 1995

• EU-Datenschutzgrundverordnung von 2016



• alte Grundsätze:

• „Verbotsprinzip“

• Zweckbindung

• Datensparsamkeit

Was bleibt ?



• neue Grundsätze:

• Datenschutz per Gestaltung

• Datenschutz per Voreinstellung

Was kommt ?



• mehr Informationspflichten

• mehr Dokumentationspflichten

• Recht auf Datenübertragbarkeit

Was kommt ?



12

• jede Person hat das Recht, 

Daten, die sie einem Unternehmen bereitgestellt hat,

in einem strukturierten gängigen Format zu erhalten

oder

an ein anderes Unternehmen übermitteln zu lassen

Artikel 20 DSGVO



• die großen digitalen Akteure bauen an einer Lösung:

• aber: gilt nicht nur digitale Netzwerke vom Anspruch auf 

Datenportabilität erfasst

• alle Branchen/Sektoren betroffen

…auch jedes startup

…auch im Verhältnis zu Beschäftigten

Artikel 20 DSGVO



• nicht nur facebook & Co erfasst

• alle Branchen/Sektoren betroffen

…auch jeder Kleinbetrieb

…auch im Verhältnis zu Beschäftigten

Artikel 20 DSGVO



• Ratgeber für 

Verbraucher

• Ratgeber für 

Unternehmen

https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/user_upload/SDS_Das_Recht_auf_Datenportabilitaet_Verbraucher.pdf
https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/user_upload/SDS_Das_Recht_auf_Datenportabilitaet_Unternehmen.pdf


• immer:   Rechtsgrundlage klären

• Einwilligung ?

• Vertragsdurchführung ?

• berechtigte Interessen ? 

• immer:   Informationspflichten erfüllen

Was ist zu tun ?



• ggf. Datenschutzbeauftragte/n bestellen

und der Aufsichtsbehörde melden

(wenn 10 MA / sensible DatenV)

• Verzeichnis über Verarbeitungstätigkeiten erstellen 

(„Daten-Inventur“)

• für Auskunftsrechte der Betroffenen rüsten

• alte DS-Erklärungen durchforsten

• ggf. Datenschutzfolgeabschätzung durchführen

Was ist noch zu tun ?



24 %

24 %







• bislang wenig Kapazitäten und neue Stellen bei 

den Aufsichtsbehörden  

• ca. 500 Beschäftigte zur Beaufsichtigung von            

ca. 3.500.000 Unternehmen in Deutschland…

Droht die „Bußgeldwelle“ ?



• nach BDSG: bis zu 300.000 €

• nach DSGVO: bis zu 20.000.000 €

• Bußgeld war und ist nicht das erste Mittel, 

sondern ein optionales/das letzte 

• in Portugal nun erste hohe DSGVO-Buße: 

400.000 € (Krankenhaus mit nachlässiger 

Zugriffskontrolle auf Patientenakten)

Bußgeld sofort und drakonisch?...

http://exameinformatica.sapo.pt/noticias/mercados/2018-10-19-CNPD-Hospital-do-Barreiro-multado-em-400-mil-euros-por-permitir-acessos-indevidos-a-processos-clinicos?fbclid=IwAR336KzIUqZI3XIL-YUQTtbAWltQ2lMMOk01LNgl62P0A3Nn2BOZoQoJ1gQ


• § 58 Absatz DSGVO (Abhilfebefugnisse) 
• Warnung und Verwarnung (Verstoß steht fest bzw. ist zu erwarten)

• Anweisungen (Antrag der betroffenen Person zu entsprechen, 
Verarbeitungsvorgänge in Einklang mit der DSGVO zu bringen, Benachrichtigung 
der betroffenen Person (Artikel 34 DSGVO)

• Beschränkung oder Verbot der Datenverarbeitung (siehe auch § 38 Absatz 5 
BDSG aF)

• Anordnung der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung (Artikel 16 bis 18 
DSGVO) und Anweisung des Verantwortlichen, die Empfänger der Daten zu 
unterrichten 

• Widerruf einer Zertifizierung 

• Verhängung von Geldbußen

• Keine Verhängung einer Geldbuße gegen öffentliche Stellen (Artikel 83 Absatz 7 
DSGVO, § 43 Absatz 3 BDSG).



• derzeit: nein !

• bereits umstritten, ob Anwälte bei DSGVO 

überhaupt nach UWG abmahnbefugt

(ob DSGVO-Vorschriften 

Marktverhaltensregeln i.S.v. § 3a UWG 

sind und ob Art. 80 DSGVO abschließend)

Droht die „Abmahnwelle“ ?



• noch keine „hM“ herausgebildet..

• mit Bezug auf Köhler dagegen : 

• LG Bochum

• Prof. Köhler (ZD 2018, 337)

• mit Bezug auf alte Rechtslage dafür: 

• LG Würzburg

• Prof. Wolff (ZD 2018, 248)

Abmahnungen nach DSGVO ?

https://www.datenschutz.eu/urteile/DSGVO-Verstoesse-sind-keine-Wettbewerbsverletzungen-Landgericht-Bochum-20180807/
https://www.anwaltskanzlei-online.de/2018/09/24/dsgvo-verstoss-lg-wuerzburg-haelt-wettbewerbsrechtliche-abmahnung-wg-eines-dsgvo-verstosses-fuer-zulaessig/


• OLG Hamburg, Urt. v. 25.10.2018:

• Datenschutzverstöße sind abmahnfähig, 

wenn beanstandete DSGVO-Norm 

Marktverhalten regeln soll - dann können 

Mitbewerber Verstöße dagegen über              

§ 3a UWG bei Konkurrenten monieren         

und gerichtlich sanktionieren lassen. 

Abmahnungen nach DSGVO ?

http://www.lhr-law.de/magazin/datenschutzrecht/olg-hamburg-dsgvo-abmahnbar


INFORMATIONSPLATTFORM

• DSGVO-Info

• alle Checklisten der 

Aufsichtsbehörden

• viele weitere Dokumente 

von Kammern, Verbänden 

und weiteren Einrichtungen
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